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1. Allgemeines  

 

1.1. Auftraggeber  

Bezirksgericht Bregenz  

Bergmannstraße 1, 6900 Bregenz  

 

1.2. Bewertungsstichtag  

10. Dezember 2025 

 

1.3. Zweck des Gutachtens  

Befund und Gutachten zur Ermittlung des Verkehrswertes zum Bewertungssti chtag für die Liegen-

schaft EZ 417, KG 91123 Wolfurt, Hofsteigstraße 54, 6922 Wolfurt , in dem bewilligten Zwangsverstei-

gerungsverfahren  67 E 813/25z BG Bregenz  

 

1.4. Betreibende Partei  

Hypo Vorarlberg Bank AG  

Hypo-Passage 1, 6900 Bregenz  

 

1.5. Verpflichtete Partei  

Karrenblick Bauträger GmbH (FN 557348f)  

Moosmahdstraße 21, 6850 Dornbirn 

 

Gemäß Beschluss 48 Fr 75/26 a -2 zu FN 557348f Landesgericht Feldkirch vom 27.01.2026 Antrag auf 

Umfirmierung mit der künftigen Bezeichnung  

JM Immo GmbH  

Moosmahdstraße 21, 6850 Dornbirn 

 

1.6. Grundbuchstand  

 

1.6.1. Allgemeines  

Nachfolgende zitierte Angaben verstehen sich im gutachtensrelevanten Auszug. Im Detail wird im 

Wortlaut vollinhaltlich auf die Beilage ./SV -4.1 verwiesen. 
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BEZIRKSGERICHT  Bregenz KATASTRALGEMEINDE  91123 Wolfurt EINLAGEZAHL 417 

*********************************************************************************  

Letzte TZ 6533/2025 

 

1.6.2.  Gutsbestand gemäß A1 -Blatt  

Gst-Nr G BA (Nutzung)   Fläche Gst-Adresse 

1586  GST-Fläche  1819 m² 

  Bauf. (10)  158 m² 

  Bauf. (20)  117 m² 

  Landw (10)  1544 m² Hofsteigstraße 54 

 

Anmerkung  

Das Grundstück befindet sich nicht im Grundsteuerkataster. Es ist anzunehmen, dass  sich  eine Flä-

chenverminderung  in einem Ausmaß von rund ca. 45 m² (gemäß approximativer digitaler Ermittlung 

aus der VoGIS Datenbank) ergeben kann. Diese Angabe versteht sich mit ausdrücklichem Vorbehalt 

auf Basis  einer entsprechenden fach - und sachkonformen Vermessung  und Flächenermittlung durch 

ein hierfür befugtes Ingenieurbüro für Vermessungs wesen. 

 

Legende: 

Bauf. (10): Bauflächen (Gebäude) 

Bauf. (20): Bauflächen (Gebäudenebenflächen) 

Landw (10):  landwirtschaftlich genutzte Grundflächen (Äcker, Wiesen oder Weiden)  

 

1.6.3. Dingliche Rechte gemäß A2 -Blatt 

»1 a Stand 1904 767/1992 Grunddienstbarkeit des Trink - und Nutzwasserbezuges aus dem auf Gst 

1587 in EZ 1314 und Gst 1588/2 in EZ 3172 stehenden Ziehbrunnen für Gst 1586«  

 

Laut allgemeinen Kenntnissen ist diese Nutzung seit sehr langer Zeit nicht mehr aktiv, faktisch auch 

nicht mehr zeitgerecht.  Eine abschließende, rechtliche Beurteilung obliegt nicht dem zeichnenden 

Sachverständigen.  

 

1.6.4. Eigentumsverhältnisse gemäß B -Blatt 

4 Anteil: 1/1 Karrenblick Bauträger GmbH (FN 557348f)  
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1.6.5. Dingliche Lasten gemäß C -Blatt 

»1 a Stand 1904 

DIENSTBARKEIT des Fußsteiges an der Nordseite des Gst 1586 für Gemeinde Wolfurt«  

 

Der Fußsteig ist offenkundig aktiv betreten  (siehe Beilage ./SV -2, Bilddokumentation, Bild 4 und  

Bild 7) . 

 

1.6.6. Sonstiges  

Sonstige, außerbücherliche  dingliche Rechte und Lasten wie z.B. Gehrechte, Fahrrechte, Wohnrechte, 

Nutzungsrechte, Fruchtgenussrechte, Leitungsrechte usw. wurden keine bekannt gegeben.  

 

1.7. Bewertungsgrundlagen  

- Lokalaugenschein am 10. Dezember 2025 im Beisein von  

- Mag. Martin Kohler, Geschäftsführer Karrenblick Bauträger GmbH  

- DI Robert Bischof, der zeichnende Gerichtssachverständige  

- Grund- und Baupreise zum Bewertungsstichtag  

- Erhebungen bei der Marktgemeinde Wolfurt 

- Abt. Baurecht 

 Vorlage des Bauaktes gemäß digitaler Anforderung seitens des zeichnenden Sachverständigen:  

- Grundriss e 1912 

- Schnitt/ Ansichten 1912  

- Baubeschreibung Garage/ diverse Korrespondenz  

- Einreichplan Garagenanbau, bewilligt mit dem Bescheid Zl. 153 -332/57 

- Bauverhandlungsschrift Zl. 153 -332/1957 vom 06.05.1957  

- Bescheid Zl. 153/332 -1957 vom 29.04.1960, Gemeindeamt Wolfurt, Benützungsbewilligung 

Garage 

- Bauansuchen/ Baubeschreibung  vom 09.06.1980 

- Schreiben Gemeindeamt Wolfurt vom 12.09.1980 zu Bauansuchen  samt Planunterlagen 

- Schreiben Marktgemeinde Wolfurt vom 09./ 23.11.2009  samt Foto 

- Bescheid AZ. 131 -180/0054/2021, 08.07.2021, Marktgemeinde Wolfurt, Feuerbeschau vom 

21.06.2021, Auftrag zur Mängelbehebung  

- Bescheid AZ. 131 -180/0054/2022 vom 10.11.2022, Marktgemeinde Wolfurt, Feuerbeschau 

vom 21.06.2021, Auftrag zur Mängelbehebung  
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 Erhebungen am 09.12.2025 bei  der Marktgemeinde Wolfurt bzgl. einer möglicher Baunutzung  

- mündliche, nicht rechtsverbindliche Auskünfte   

- Verordnungen der Gemeindevertretung der Marktgemeinde Wolfurt über einen räumlichen 

Entwicklungsplan  gemäß Beschluss vom 18.12.2024  

- Verordnungen der Gemeindevertretung der Marktgemeinde Wolfurt über die Erlassung des Ge-

samtbebauungsplanes 2020 gemäß Beschluss vom 29.01.2020  

- Verordnungen der Gemeindevertretung der Marktgemeinde Wolfurt über die Festlegung der 

baulichen Nutzung gemäß Beschluss vom 10.10.1985 (Fassung vom 22.12.2010)  

- Verordnungen der Gemeindevertretung der Marktgemeinde Wolfurt über die Anordnung einer 

verpflichtenden Baugrundlagenbestimmung gemäß Beschluss vom 29.02.2012  

- Satzung Obere Straße, Stand Februar 2013  

- Abt. Abgaben 

- Forderungsliste ( Abgabenbescheide dinglicher Wirkung ) 

- Erhebungen bei den Leitungsträgern  

 Leitungslagen Kanal und Wasser (Marktgemeinde Wolfurt)  

- E-Mail-Nachricht Marktgemeinde Wolfurt vom 11.12.2025  

- Kanalbezeichnungen  

- Lageplan Kanal  

- Lageplan Wasserversorgung  

Leitungslagen Gas und Strom (Vorarlberger Energienetze GmbH)  

- Bestandsplan Erdgas/ Legende/ Besondere Maßnahmen 

- Bestandsplan Strom und Telekom/ Legende  

- Auskunftsprotokoll  

- Nutzungsbestimmungen und Hinweise zur Online -Leitungsauskunft  

- Erhebungen beim Bezirksgericht Bregenz 

- Auszug aus dem Hauptbuch vom 11.02.2026 

- Einsichtnahme in die Urkundensammlung, im Speziellen  

- Urkunde TZ  7226/2021, Kaufvertrag vom 13.09.2021  

- Erhebungen VoGIS Informationsdatendienst  

- Planung & Kataster  

- DKM/ Luftbild M 1: 500 

- DKM/ Luftbild  M 1:1.000 

- Flächenwidmung FWP M 1:2.000 
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- Einsichtnahme in die Klima - und Meteorologiekarte  

- Sonnengangberechnung 

- Potentielle Besonnung  

- Gefahrenzonenpläne der Bundeswasserbauverwaltung BWV und der Wildbach - und Lawinen-

verbauung WLV  

- Gefahrenzone GFZ _Höhenschichten M 1:1.000 

- Literaturnachweis und Gesetzesgrundlagen im Speziellen  

- Bundesrechte i.d.g.F. zum Bewertungsstichtag  

- Liegenschaftsbewertungsgesetz LBG  

- Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch ABGB  

- Landesrechte i.d.g.F. zum Bewertungsstichtag  

- Gesetz über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz – RPG) 

- Planzeichenverordnung  

- Gesetz über den Verkehr mit Grundstücken (Grundverkehrsgesetz) für das Bundesland  

Vorarlberg 

- Baubemessungsverordnung BBV  

- Baugesetz BauG 

- Sonstiges 

- Stabentheiner, J. (Sonderausgabe 2005): LBG -Liegenschaftsbewertungsgesetz; Manz Verlag  

- Kranewitter, H. (2017, 7. Auflage): Liegenschaftsbewertung  

- Prof. DI Wolfgang Kleiber (2023, 10. Auflage): Verkehrswertermittlung von Grundstücken, 

Kommentar und Handbuch  

- ÖNORM B 1802-1 Liegenschaftsbewertung, Stand 2022 -03-01 

- statistische Baukostenkennwerte und Realausführungswerte  

 

1.8. Qualifikation / Hinweis e 

Zur Ausbildung und Qualifikation des zeichnenden Sachverständigen wird auf die staatliche Befugnis 

und Beeidigung als Ziviltechniker und Ingenieurkonsulent für Bauingenieurwesen und die gerichtliche 

Zertifizierung gemäß § 86 Gerichtsorganisationsgesetz GOG, abrufbar in der Datenbank der Gerichts-

sachverständigen und Gerichtsdolmetscher des Bundesministeriums für Justiz gemäß § 3b Abs. 1 

Sachverständigen - und Dolmetschergesetz SDG (https://www.sdgliste.justiz.gv.at), verwiesen.  

 

Dieses Gutachten wurde nach den Vorgaben der § 359 ff Zivilprozessordnung ZPO, den Punkten 2.10 

und 2.11 der Standesregeln der österreichischen Gerichtssachverständigen (https://www.gerichts -
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sv.at/standesregeln.htm) und der ÖNORM EN 16775 Sachverständigentätigkeiten -Allgemeine Anfor-

derungen an Sachverständigenleistungen erstellt.  

 

Nachfolgend gegebenenfalls zitierte oder inhaltskonform ausgeführte Rechtsdaten sowie das gesamte 

geltende Bundes- und Landesrecht können in der jeweils aktuellen Fassung über das österreichische 

Rechtsinformationssystem www.ris.bka.gv.at abgerufen werden. 

 

Die Partei w ird ausdrücklich auf den Umstand hingewiesen, dass das gegenständliche Verkehrswert-

gutachten mit den kausal integrierten Beilagen in der Ediktsdatei der österreichischen Justiz veröffent-

lich wird.  

In der Gutachtensausfertigung für die Ediktsdatei erfolgen im Speziellen betreffend die verpflichtete 

Partei Anonymisierungen gemäß DSGVO zum Schutz personenbezogener Daten. Dies umfasst eben-

falls eine entsprechende punktuelle Bearbeitung bzw. Weichzeichnung oder ein Verpixeln der beilie-

genden Fotodokumentation. Seitens der Partei  werden die Fotos im beiliegenden Ausmaß freigegeben. 

 

Auf die AGBs ( https://www.sv-bischof.at) wird ausdrücklich verwiesen.  Diese gelten unabdingbar bei 

rechtsgültiger Fertigung des gegenständlichen Gutachtens als vereinbart.  

  

https://www.sv-bischof.at/
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2. Befundaufnahme  

 

2.1. Lage der Liegenschaft  

Die gegenständliche Liegenschaft befindet sich in der Marktgemeinde Wolfurt, nahe dem Kreuzungs-

bereich der Landesstraße L 3 Brühlstraße und der Gemeindestraße Hofsteigstraße.  

 

Die Entfernung zum Gemeindeamt Wolfurt beträgt rund 1 ,1 km oder fußläufig ca. 15 Gehminuten. 

Einrichtungen des täglichen Bedarfs sind fußläufig ebenfalls in einem Umfeld von ca. 10 bis 15 

Gehminuten gegeben.  

 

2.2. Besonnung  

Die Sonnengangberechnung zeigt für die lokale Situierung  über das Jahr , abhängig dem mit der Jah-

reszeit verbundenen Sonnenlauf,  kontinuierliche,  nahe lineare,  auf- und absteigende Verläufe, wobei 

im Juni der Höchststand erreicht wird.  

 

 

 Quelle: VoGIS Klimadaten  
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 Quelle: VoGIS Klimadaten  

 

In der VoGIS  Klimakarte wird die Sonnenscheindauer am 21. April zwischen 1 0 bis 12 Stunden  und 

die Jahressumme der Solarenergie zwischen 1. 200 kWh/ m²,a bis 1. 400 kWh/ m²,a bezeichnet. Das aus-

gewiesene Solarpotential im Dachbereich ist vermutlich infolge der Baumbeschattungen weit unter-

durchschnittlich und nicht aussagekräftig.  

 

Diese Darstellungen dienen zur Orientierung und zeigen sich abhängig dem tatsächlichen Standpunkt 

und der sich hieraus ergebenden Besonderheiten (beispielsweise Umgebungsbebauungen, Bäume oder 

Bepflanzungen sowie Eigenbeschattungen) unterschiedlich.  

 

2.3. Verkehrsverhältnisse  

Die unmittelbare verkehrstechnische Erschließung erfolgt aktuell für Kraftfahrzeuge und fußläufig 

über die Landesstraße L 3  Brühlstraße und zusätzlich fußläufig zum Haupteingang über die Hofsteig-

straße. An der Hofsteigstraße sind entgeltliche Zonen für PKW -Kurzparker eingerichtet. Öffentliche 

Verkehrsverbindungen sind in wenigen Gehminuten erreichbar.  

 

2.4. Grundstücksform  

Das Grundstück weist eine trapezähnliche Grundstücksform mit einer leichten ostseitigen Verdre-

hung, ähnlich einem Parallelogramm  auf. Die nordseitige Grenze weist eine Länge von rund 49 m , die 

südseitige Grenze von rund 26,50 m auf , die ostseitige Straßenflucht zur Hofsteigstraße von rund 

45,50 m und die westseitige Straßenflucht (Brühlstraße) von rund 60 m auf  (siehe Beilage ./SV -1.3 und 

Beilage ./SV -1.4).  
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2.5. Topogra fie 

Das Grundstück weist bergseitig im Straßenverlauf ein Nord - (420,30 m.ü.A) / Südgefälle  

(419,80 m.ü.A) von rund 1 % und talseitig im Straßenverlauf ein Süd - (416 m.ü.A) / Nordgefälle  

(414 m.ü.A) von rund 3 % auf.  

Über das Grundstück zeigt sich eine westseitige Hangneigung. Entlang der nordseitigen Grenze be-

trägt der Höhenunterschied rund 6 m und folglich die Neigung rund 12 % , entlang der südseitigen 

Grenze der Höhenunterschied rund 4 m und die Neigung rund 15 %  (siehe Beilage ./SV -1.6). 

 

2.6. Flächenwidmung  

Im Flächenwi dmungsplan der Marktgemeinde Wolfurt ist die Liegenschaft in der Baufläche  

Mischgebiet BM (§ 14 RPG Abs (4)) eingetragen. Parallel zur nordseitigen Grundgrenze ist ein Fußweg 

ersichtlich gemacht  (§ 12 Abs. (9) RPG) . Die Widmungsverläufe sind im Detail dem Flächenwid-

mungsplan zu entnehmen (siehe Beilage ./SV -1.5).  

 

Definitionen gemäß Raumplanungsgesetz RPG – Zitat kursiv:  

§ 14*) Einteilung der Bauflächen  

(1) Als Bauflächen sind nach Erfordernis und Zweckmäßigkeit gesondert festzulegen: Kerngebiete, 

Wohngebiete, Mischgebiete und Betriebsgebiete. 

(4) Mischgebiete sind Gebiete, in denen Wohngebäude und sonstige Gebäude und Anlagen zulässig 

sind, die das Wohnen nicht wesentlich stören. In Mischgebieten können Zonen festgelegt werden, in 

denen Gebäude und Anlagen für land - und forstwirtschaftliche Zwecke errichtet werden dürfen.  

 

*) Fassung LGBl.Nr. 33/1997, 43/1999, 28/2011, 54/2015, 4/2019, 57/2023  

 

2.7. Gefahrenzone  

Lokalbezogene Gefahrenzonierungen gemäß Kartendienst »Gefahrenzonen BWV« und »Gefahrenzonen 

WLV« sind keine bekannt  (siehe Gefahrenzonenplan in Beilage ./SV -1.6). 

 

Hinweis  

Die Erhebung der Gefahrenzonen erfolgt über den Kartendienst »Gefahrenzonen BWV« des Vorarlbergatlas, Kompetenzbe-

reich Bundeswasserbauverwaltung/ Abteilung Wasserwirtschaft des Landes Vorarlberg und den Kartendienst »Gefahrenzone 

der WLV« des Forsttechnischen Dienst für Wildbach - und Lawinenverbauung, Kompetenzbereich Bundesministerium für 

Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft, Sektion Vorarlberg. Die getätigten Aussagen verstehen sich in-

formativ, zeitbezogen zum Bewertungsstichtag. Gefährdungen durch Hangwasser und Rückstau aus Kanälen werden in die-

sen Kartendiensten nicht dargestellt.  
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2.8. Bodenbeschaffenheit/ Bodenrisiko  

K onkrete Untergrunderkundigungen und in weiterer Folge spezifische bodenmechanische Gutachten 

liegen nicht vor. Zur Verifizierung bzw. zur Abwägung der tatsächlichen örtlichen Boden- und Grund-

wassersituation sind entsprechende Untergrunderkundigungen durch zuführen und aus zuwerteten. 

Allgemeine Kenntnisse lassen eine n tragfähigen Untergrund vermuten, wobei entsprechende Hangsi-

cherungsmaßnahmen durchzuführen sein werden.  

 

Betreffend mögliche Verunreinigungen des Erdreichs (Kontaminationen und Altablagerungen) kann 

keine bindende Aussage getätigt werden. Im »Geographischen Informationssystem Altlasten« des Um-

weltbundesamtes (Altlastenportal gemäß § 18 Abs. 4 ALSAG) liegen zeitaktuell keine Eintragungen 

vor, was jedoch keinesfalls entsprechende lokale und somit spezifische Untersuchungen (z.B. Boden - 

und Grundwasseruntersuchungen) ersetzt.  

 

2.9. Bebauung / Bauhistorie/ Nutzung / Bebaubarkeit  

 

2.9.1. Bebauung  

Aktuell besteht im südöstlichen Bereich die Bebauung durch ein im Urbestand  (1912) als Wohn haus 

mit Ladenlokal bewilligtes Objekt mit einem nachträglich , talseitig zur Landesstraße hin errichteten, 

einstöckigen Einzelg aragenanbau. Der vertikale Geschossaufbau zeigt sich beim Wohnhaus mit einem 

Tief-/ Keller geschoss, einem Erdgeschoss, zwei Obergeschossen und einem nicht ausgebauten Dach-

boden.  

 

Im Jahr 1980 wurde der Umbau bzw. der Einbau von zwei Wohnungen im Erdgeschoss und zwei Woh-

nungen im 2. Obergeschoss baurechtlich angezeigt und genehmigt. Die Garagenerweiterung wurde 

nicht ausgeführt.   

 

Mit Ausnahme der schriftlichen Bewilligung des Urbestandes und der 2. Wohnung im 1. Obergeschoss 

liegen die erforderlichen behördlichen Bewilligungen vor (siehe Beilage ./SV -3).  

 

Im Jahr 2009 wurden erstmals seitens der Baubehörde baustatische Mängel thematisiert, die seitens 

des Voreigentümers angeblich abgehandelt worden sind (siehe Beilage ./SV -3.7). Ergänzende oder 

erläuternde Unterlagen liegen diesbezüglich jedoch keine vor. 
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Im Jahr 2021 wurde aufgrund eines Feuerbeschaues per Bescheid ein Auftrag zur Mängelbehebung 

erlassen (siehe Beilage ./SV -3.8) und im Jahr 2022 im Zuge eines Nachbeschaues erneuert (siehe Bei-

lage ./SV -3.9). Der Aufforderung wurde bislang nicht nachgekommen.  

 

Eine abschließende  baurechtliche Beurteilung obliegt schlussendlich ausschließlich der bewilligenden 

Behörde und nicht dem zeichnenden Sachverständigen . 

 

2.9.2. Bauhistorie  

Urbestand Wohnhaus 1912 

Garagenanbau 1957 

Umbau bzw. Einbau von Wohneinheiten 1980 

 

2.9.3. Nutzung  

Die letztmalige Nutzung bis zum Leerstand erfolgte für sechs Mietwohnungen die, vorweggenommen, 

baurechtlich nicht vollumfänglich  bewilligt waren.  

 

2.9.4. Bebaubarkeit  

Grundsätzlich wurde mit der »Verordnung der Gemeindevertretung über die Festlegung des Maßes der 

baulichen Nutzung «, erlassen am 10.10.1985 (Fassung vom 22.12.2010), für das gesamte Gemeinde-

gebiet – mit Ausnahme der als Betriebsgebiet Kategorie II gewidmeten Flächen westlich der Bahnlinie, 

sowie die als Schienenbahn ersichtlich gemachten Flächen, für die kein Höchstmaß der baulichen Nut-

zung gilt – eine Baunutzungszahl von 45 bestimmt. Die bestimmende Behörde kann in begründeten 

Fällen eine höhere Baunutzung zulassen.  

 

In der »Verordnung der Gemeindevertretung über die Anordnung einer verpflichtenden Baugrundla-

genbestimmung«, erlassen am 29.02.2012, wird an den Gemeindestraßen »Bregenzer Straße«, »Kirch-

straße« und »Hofsteigstraße« eine Baugrundlagenbestimmung als verpflichtend verordnet, dies beid-

seitig den Straßen für die erste Bautiefe eines Grundstückes.   

 

Mit einer Baugrundlagenbestimmung werden vor jedem Bauvorhaben die Planungsgrundlagen wie 

Höhen, Baulinien, Dachform, Firstrichtung sowie die »Bemessungszahlen für das Maß der baulichen 

Nutzung und deren Anwendung« gemäß Baubemessungsverordnung festgelegt.  
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Nachfolgende Ausführungen verstehen sich informativ, ohne jegliche Rechtssicherheit:  

Eine interne Richtlinie der Marktgemeinde Wolfurt sieht für die gegenständliche Lage angeblich eine 

Baunutzung von BNZ = 45 + vor. Für eine aussagekräftige, spezifische Baugrundlagenbestimmung ist 

eine konkrete Studie oder ein Projekt bei der Marktgemeinde Wolfurt einzureichen , um diese seitens 

des Gestaltungsbeirates beurteilen zu lassen . Vorhergehende Abklärungen zur Festlegung von ent-

sprechenden Rahmenbedingungen sind empfehlenswert . Die Nutzung selbst soll sich widmungsbezo-

gen zeigen. Ein Einfamilienwohnhaus in üblichen Dimensionen wird mit hoher Wahrscheinlichkeit 

keine Genehmigung finden.  Eine Sanierung des Bestandes ist  baurechtlich möglich. Hierzu wird zu 

einem späteren Zeitpunkt noch eigens Stellung bezogen werden. 

 

Mit der durch die Gremien im Zusammenwirken mit dem Gestaltungsbeirat erarbeiteten Satzung liegt 

auch ein Regelwerk vor, das den jeweiligen Beurteilungen zugrunde gelegt werden kann. Damit sind 

für die Eigentümer und das Bauamt verbindlichen Richtlinien geschaffen, die dennoch im Einzelfall 

situationsangepasste Lösungen zulassen. Die »Satzung Obere Stra ße« wurde in der Gemeindevertre-

tungssitzung vom 02.2013 beschlossen . Es wird auf die Beilage ./SV -3.10 verwiesen. 

 

Interessant erscheint jedenfalls, dass , laut Auskunft,  in einer liegenschaftsübergreifenden Projektstu-

die aus naher vergangener Zeit eine Baunutzung BNZ = 67 angedacht gewesen war.  

 

2.10.  Baubeschreibung  

 

2.10.1.  Erläuterung  

Die Baubeschreibung erfolgt ohne Bauteilöffnungen, anhand der vorliegenden Unterlagen der Markt-

gemeinde Wolfurt, gemäß augenscheinlichen Erkenntnissen und Angaben der verpflichteten Partei, 

wobei diese ausdrücklich als vorbehaltlich einzustufen sind . Beim Lokalaugenschein werden keine 

Baustoffprüfungen, Bodenuntersuchungen oder Funktionsprüfungen haustechnischer oder sonstiger 

Anlagen und Einrichtungen vorgenommen, denen ordnungsgemäße Funktionstüchtigkeit unterstellt 

wird. Für versteckte sowie nicht offenkundige Schäden, insbesondere Baumängel und Bauschäden, für 

Verunreinigungen des Erdreichs (Kontaminationen), Altablagerungen oder schadstoffhaltige Baustof-

fe/ Baumaterialien usw. wird keine Haftung übernommen.  
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2.10.2.  Allgemeine Baubeschreibung  

Versorgung:  öffentliches Wasserversorgungsnetz  

 Strom- und Telefonanschluss , Erdgasanschlussmöglichkeit  

Abwasserbeseitigung:  Anschluss an das öffentliche Kanalnetz  

 

Fundamente: Streifenfundamente in Stampfbeton 

Keller wände: Natursteinmauerwerk, zum Teil mit Stampfbeton, zum Teil mit Ziegel-

mauerwerk 

Umfassungs wände: Massivmauerwerk, vermutlich Ziegel  

Innenwände: Massivmauerwerk  

 TG/ KG  gemischt, Natursteinmauerwerk, Stampfbeton, zum Teil Betonzie-

gelmauerwerk 

Geschossdecken: Holzbalkendecken , über TG/ KG  zum Teil Stahlträger - und Betonträgerver-

stärkungen  

Dachkonstruktion:  Mansardendach in Holzkonstruktion als Zeltdach ausgebildet  

 Garagenanbau – Satteldach in Holzkonstruktion  

Dacheindeckung:  Hauptflächen Eternitschindeleindeckung , Garageneindeckung großteils 

vermoost 

Dachwässerabfuhr: Dachrinnen und Fallrohre in Blech  

Feuchtigkeitsabdichtung:  im Stand der Errichtung  

Wärmedämmung: keine besonderen Maßnahmen 

Fassadengestaltung: Putz, im Bereich der Mansarden Eternitschindelverkleidung, Dachunter-

sichten Holzschalung  

Innere Verkleidung:  Putz oder Plattenunterkonstruktionen mit Belägen und Beschichtungen  

Fußböden: Massivböden mit Belägen 

Treppenanlage: TG/ EG – gewendelte massive Betontreppe mit Waschbetontritten 

 EG/ OGe – gewendelte Treppenanlage in Holzkonstruktion  

Fenster: gemischt in alter Baukonstruktion, Holzverbund -, Holzkasten -, sowie Holz-

fenster mit Einzelverglasungen  

Sonnenschutz: teilweise Holzläden, teilweise Rollladen 

Türen:  gemischt, überwiegend Vollbautüren 
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Haustechnik  

Heizungsanlage:  Einzelo fenheizungen mit Feststoff- oder Ölfeuerung 

Installationen: Wasser-, Abwasser-, Elektroinstallation und Telefonanschluss  

 

2.10.3.  Raumprogramm/ Geschoss - und Raumbeschreibung  

Die Raumbezeichnungen in den vorliegenden Planunterlagen stimmen nicht unbedingt mit den Gege-

benheiten überein. Die nachfolgenden Bezeichnungen sind sinngemäß.  

 

Garagenanbau: Betonboden, Wände, Decke Putz; 

Technische Einbauten:  mechanisches Kipptor in Metallkonstruktion, außen mit Holz verschalt, 

innen mit Eternitplatten verkleidet;  

 

Giebel: Holzkonstruktion, untere Deckenverkleidung Heraklithplatten, sichtbare 

Dachschalung in Vollholz oder Faserplatten;  

 

Tief -/ Keller geschoss  

 

Treppenhaus: Fußboden schwimmend verlegte Betonplatten, Wände Putz, Deckenunter-

sicht Täfelung;  

 

Gang: lichte Raumhöhe ca. 3,08 m; 

 Fußboden schwimmend verlegte Betonplatten, Wände Putz, sichtbare 

Holzbalkendecke;  

 

Kellerabteile: Betonboden, Wände sichtbares Natursteinmauerwerk, zum Teil Ziegel-

mauerwerk, Trennwände in leichter Holzlattenkonstruktion , Holzbalken-

decke; 

Technische Einbauten:  Wasserleitungen mit Schieber;  

 

Abstellraum: Betonboden, Wände, Decke Putz; 

 

Boilerraum: Fußboden schwimmend verlegte Betonplatten, Wände Beton, Holzbalken-

decke; 

Technische Einbauten:  zwei Warmwasserboiler mit einem Fassungsvermögen von ca. 120 lt.;  
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Gewölbekeller: Betonboden, Wände Natursteinmauerwerk, Gewölbedecke Putz; 

 

Kellerraum 1  

Vorraum: Fußboden schwimmend verlegte Betonplatten, Wände Putz, Decke Plat-

tenverkleidung;  

 

Gewölbekeller 1:  Fußboden schwimmend verlegte Betonplatten, Wände Natursteinmauer-

werk, Gewölbe Putz; 

 

Gewölbekeller 2:  Fußboden schwimmend verlegte Betonplatten  (zum Teil nicht einsehbar),  

Wände Natursteinmauerwerk, Zwischenwände in Holzlattenkonstruktion, 

Gewölbe Putz; 

 

Kellerraum 2:  Betonboden, Wände, Decke Putz; 

 

Erdgeschoss  

 

Eing ang: Fußboden Mosaikverfliesung, Wände, Decke Putz;  

 

Wohnung 1 

 

Gang: Fußboden Faserplatten, Wände, Decke Tapetenbelag; 

 

Zimmer: Fußboden Laminat, Wände, Decke Tapetenbelag; 

Technische Einbauten:  eine Ofenattrappe; 

 

Zwischengang:  Fußboden Laminat, Wände Putz oder Tapetenbelag, Decke Tapetenbelag; 

 

Badezimmer: Fußboden, Wände bis Brüstungshöhe Fliesenbelag, darüber Putz, Decke 

Putz; 

Technische Einbauten:  eine Sitzbadewanne, eine WC Schale, ein Waschbecken;  

 

Küche: Fußboden Laminat, Wände Tapetenbelag, im Arbeitsbereich Fliesenbelag, 

Decke Styroporplattenverkleidung;  
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Zimmer: Fußboden Laminat, Wände, Decke Tapetenbelag; 

 

Wohnung 2 

 

Vorraum: Fußboden Laminat, Wände Tapetenbelag, Decke Täfelung; 

 

Badezimmer: Fußboden Mosaikverfliesung, Wände bis Brüstungshöhe Fliesenbelag, 

darüber Putz, Decke Styroporplattenverkleidung;  

Technische Einbauten:  eine Badewanne, eine WC Schale; 

 

Zimmer: Fußboden Laminat, Wände Putz ober Plattenverkleidung, Decke Styropor-

plattenverkleidung;  

 

Küche: Fußboden Laminat, Wände Tapetenbelag, Decke Plattenverkleidung;  

 

Wohnzimmer: Fußboden Parkett, Wände Holzschalung oder Tapetenbelag, Decke Plat-

tenverkleidung;  

 

Vorraum: Fußboden Mosaikverfliesung, Wände Putz, Decke Plattenverkleidung, Ta-

petenbelag; 

 

1. Obergeschoss  

 

Treppenhaus: Fußboden Kunststoffbelag, Wände, Decke Tapetenbelag; 

 

Wohnung 3 

 

Gang: Fußboden Laminat, Wände Tapetenbelag, Decke Plattenverkleidung;  

Technische Einbauten:  ein Einzelofen mit Feststofffeuerung;  

 

Zwischengang:  Fußboden Laminat, Wände Putz, Decke Styroporplattenverkleidung;  

 

Küche: Fußboden Laminat, Wände Putz oder Tapetenbelag, im Arbeitsbereich 

Fliesenbelag, Decke Tapetenbelag;  
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Zimmer 1:  Fußboden Laminat, Wände Putz ober Plattenverkleidung, Decke Styropor-

plattenverkleidung;  

 

Zimmer 2:  Fußboden Laminat, Wände Putz ober Tapetenbelag, Decke Styroporplat-

tenverkleidung;  

 

Zimmer 3:  Fußboden Laminat, Wände Putz, Decke Styroporplattenverkleidung;  

 

Badezimmer: Fußboden, Wände bis nahe Decke Fliesenbelag, darüber Putz, Decke Putz;  

Technische Einbauten:  eine Badewanne, eine WC Schale, ein Waschbecken;  

 

Wohnung 4 

 

Vorraum: Fußboden Kunststoffbelag, Wände Putz, Täfelung oder Tapetenbelag,  

Decke Tapetenbelag; 

 

Wohnraum: Fußboden Parkett, Wände Tapetenbelag oder Täfelung, Decke Tapetenbe-

lag; 

Technische Einbauten:  ein Einzelofen mit Feststofffeuerung, eine Ofenattrappe; 

 

Zimmer: Fußboden Parkett, Wände Putz, Decke Tapetenbelag; 

 

Küche: Fußboden Parkett mit Teppichbelag, Wände im Arbeitsbereich Fliesenbe-

lag, ansonsten Putz oder Täfelung, Decke Putz;  

 

Badezimmer: Fußboden, Wände Fliesenbelag, Decke Täfelung;  

Technische Einbauten:  eine Badewanne, eine WC Schale, ein Waschbecken , ein Warmwasserboi-

ler; 

 

2. Ober geschoss  

 

Treppenhaus: Fußboden Kunststoffbelag, Wände Putz oder Tapetenbelag, Decke Tape-

tenbelag; 
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Wohnung 5 

 

Gang: Fußboden Kunststoffbelag, Wände Tapetenbelag oder Täfelung, Decke 

Tapetenbelag; 

Technische Einbauten:  ein Einzelofen mit Feststofffeuerung;  

 

Zimmer: Fußboden Laminat, Wände, Decke Tapetenbelag; 

 

Küche: Fußboden Laminat, Wände Tapetenbelag, im Arbeitsbereich Fliesenbelag, 

Decke Tapetenbelag; 

 

Zimmer: Fußboden Laminat, Wände Täfelung, Decke Tapetenbelag; 

 

Zimmer: Fußboden Kunststoffbelag, Wände, Decke Tapetenbelag; 

 

Badezimmer: Fußboden, Wände bis ca. 1,60 m Fliesenbelag, darüber Putz, Decke Täfe-

lung; 

Technische Einbauten:  eine Badewanne, eine WC Schale, ein Waschbecken, ein Warmwasserboi-

ler; 

 

Wohnung 6 

 

Gang: Fußboden Kunststoffbelag, Wände, Decke Tapetenbelag; 

 

WC: Fußboden Mosaikverfliesung, Wände, Decke Tapetenbelag; 

Technische Einbauten:  eine WC Schale;  

 

Küche: Fußboden Kunststoffbelag, Wände Tapetenbelag, im Arbeitsbereich Flie-

senbelag, Decke Tapetenbelag; 

 

Zimmer: Fußboden Platten mit Teppichbelag, Wände, Decke Tapetenbelag; 

Technische Einbauten:  ein Einzelofen mit Feststofffeuerung;  
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Badezimmer: Fußboden Mosaikverfliesung, Wände Fliesenbelag, Decke Putz;  

Technische Einbauten:  eine Badewanne, ein Waschbecken, ein Warmwasserboiler; 

 

Zimmer: Fußboden Kunststoffbelag, Wände, Decke Tapetenbelag; 

 

Dachboden: Riemenboden, Dachuntersicht Faserplattenverkleidung;  

Technische Einbauten:  Dachabteile in Holzlattenkonstruktion;  

 

2.10.4.  Außenanlage  

- bergseitig, parallel zur Straße verlaufende massive Einfriedung mit Maschendrahtzäunung;  

- südseitig verlaufende Holzzäunung;  

- Wegbefestigungen und Aufgänge in Waschbetonkonstruktion;  

- südseitige Böschungsabstufungen mit Böschungssteinen;  

 

2.10.5.  Zubehör  

Küche / Wohnung 1: siehe Beilage ./SV -2, Bilddokumentation, Bild 22; 

Einbauküche:  offenkundig unbrauchbar, auf eine Beschreibung wird verzichtet;  

 

Küche/ Wohnung 2:  siehe Beilage ./SV -2, Bilddokumentation, Bild 24; 

Einbauküche:  offenkundig unbrauchbar, auf eine Beschreibung wird verzichtet;  

 

Küche/ Wohnung 3:  siehe Beilage ./SV -2, Bilddokumentation, Bild 26; 

Einbauküche:  offenkundig unbrauchbar, auf eine Beschreibung wird verzichtet;  

 

Küche/ Wohnung 4:  siehe Beilage ./SV -2, Bilddokumentation, Bild 30; 

Einbauküche:  offenkundig unbrauchbar, auf eine Beschreibung wird verzichtet;  

 

Küche/ Wohnung 5: siehe Beilage ./SV -2, Bilddokumentation, Bild 32; 

Einbauküche:  offenkundig unbrauchbar, auf eine Beschreibung wird verzichtet;  

 

Küche/ Wohnung 6:  siehe Beilage ./SV -2, Bilddokumentation, Bild 37; 

Einbauküche:  offenkundig unbrauchbar, auf eine Beschreibung wird verzichtet;  
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2.10.6.  Bau- und Erhaltungszustand  

Nachfolgend handelt es sich um eine exemplarische und nicht unbedingt vollständige Auflistung von 

objektspezifischen Gegebenheiten: 

 

Allgemeines  

- Energieausweis (Ausweis über die Gesamtenergieeffizienz eines Gebäudes) gemäß Energieausweis -

Vorlage-Gesetz EAVG i.d.g.F. wurde nicht vorgelegt;  

- seit langer Zeit vernachlässigte Instandhaltung;  

- Raumflächen teilweise mit Unrat oder mit zurückgelassenem Mobiliar verstellt;  

 

Einfriedungen  

- bergseitige Einfriedung stark beschädigt, Maschendrahtzäunung deformiert, Mauerwerk verschie-

denen Orts gebrochen, begleitet von Verschiebungen und Ausbrüchen (siehe Beilage ./SV -2, Bild-

dokumentation, Bild 1 bis Bild 3) ; 

- südseitige Einfriedung stark beschädigt und unbrauchbar;  

 

Außenfassaden 

- starke Verfärbungen über die Fassadenflächen;  

- über das Außenmauerwerk starke bis klaffende Rissbildungen  (siehe Beilage ./SV -2, Bilddokumen-

tation, Bild 43 bis Bild 45);  

- speziell bergseitig, im Bereich des Einganges , klaffende Rissbildungen (siehe Beilage ./SV -2, Bild-

dokumentation, Bild 46 bis Bild 52) ; 

- Rissbildungen bereits im Jahr 2009 seitens der Marktgemeinde Wolfurt verbunden mit der Vorlage 

einer statischen Beurteilung thematisiert (siehe Beilage ./SV -3.7) – Nachweis der Beurteilung liegt 

jedoch nicht vor; 

- im Bereich des Einganges zum Tiefgeschoss, über den Sockel großflächige Putzabplatzungen;  

- über die Südfassade Aufwölbung der Fassadenfläche, verbunden mit einer ausgeprägten Horizon-

talverschiebung im unteren Höhendrittel;  

 

Fenster 

- zahlreiche Fensterglasscheiben gebrochen; 

- zahlreiche Fensterstöcke, speziell im Bereich der Kastenfenster, am Faulen (siehe Beilage ./SV -2, 

Bilddokumentation, Bild 53 und Bild 54);  
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Außenanlage 

- umlaufend stark e Absetzungen (siehe Beilage ./SV -2, Bilddokumentation, Bild 55 bis Bild 58) ; 

 

Allgemeines zum Innenausbau  

- Innentüren überwiegend stark verzogen und klemmen, zum Teil stark beschädigt  oder ausgebaut; 

- Boden-, Wand- und Deckenflächen stark abgenutzt und vielfach stark beschädigt;  

 

Haustechnik  

- Elektroinstallationen nicht in Betrieb und aus Sicherheitsgründen abgestellt;  

- im Hauptverteiler E-Anschlüsse großteils ausgeräumt; 

- Sanitärinstallationen infolge des Alters und der vermuteten Beschädigungen außer Betrieb gesetzt;  

- Sanitäreinrichtungen strakt verschmutzt, beschädigt oder gänzlich unbrauchbar;  

- Mängelfeststellung im Zuge des Feuerbeschaus im Jahr 2021 verbunden mit der Aufforderung zur 

Behebung per Bescheid (siehe Beilage ./SV -3.8 und Beilage ./SV -3.9);  

 

Garagenanbau 

- über die Deckenfläche stärkerer Durchhang, verbunden mit einem bis zu ca. 1,5 mm starke n 

Längsriss;  

- zur Bergseite großflächige Ausblühungen über die Deckenfläche;  

- in den Eckanschlüssen ausgeprägte Rissbildungen;  

- südseitig über die Wandfläche großflächige Ausblühungen;  

- Raum durch Unrat verstellt;  

 

Tiefgeschoss 

 

Treppenhaus 

- links dem Außenfenster klaffende Fugenöffnung im Bereich des Mauerwerks;  

- nordostseitig im Wandeck bis ca. 6 mm starker Abriss;  
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Gang 

- im Bereich der Durchgangsleibung bis ca. 3 mm starker Abriss über den Sturz sowie die westliche 

Wandfläche; 

- über die Wandflächen starke Absandungen;  

 

Abstellraum  

- über die Wandflächen großflächige Absandungen sowie Abplatzungen;  

- Rohrleitungen am Rosten; 

 

Gewölbekeller 

- Betonplatte mehrfach gebrochen; 

- über das Mauerwerk Ausbrüche und Absandungen;  

- über den Stich der Deckenfläche bis zu ca. 6 mm starker Längsriss;  

- über das nordöstliche Eck bis zu ca. 15 mm starke klaffende Rissbildungen;  

 

Kellerraum 1  

- Kellertüre beschädigt;  

 

Kellerraum 2  

- über den Betonboden Abplatzungen, über die Wandflächen Absandungen und Abplatzungen;  

- über die Wandecken, sowie über die Deckenanschlüsse und die Deckenfläche ausgeprägte Rissbil-

dungen; 

 

Erdgeschoss  

 

Eingang  

- über die Bodenfläche, die Wandflächen, sowie die ostseitigen Wand -/ Deckenübergänge klaffende 

Rissbildungen;  

 

Wohnung 1 

 

Gang 

- über die Wandflächen Rissbildungen sowie großflächige Tapetenablösungen;  
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Treppenhaus 

- Treppengeländer stark beschädigt;  

 

Wohnung 3 

 

Zimmer 3  

- in den südöstlichen Wandflächen ausgeprägte Rissbildungen;  

 

Wohnung 4 

 

Zimmer 

- über die Wandflächen ausgeprägte Rissbildungen;  

 

Dachboden 

- Holzlattenkonstruktionen in sich abgesetzt und unbrauchbar;  

- Verkleidungen der Dachuntersicht im Bereich des Treppenaufganges stark beschädigt;  

 

Anmerkung  

Seitens de s zeichnenden Sachverständigen wird ausdrücklich eine Sicherheitswarnung bezüglich  

einer geführten Besichtigung ausgesprochen. Das Objekt weist verschiedentliche sicherheitstechni-

sche Mängel sowie einen jedenfalls zu hinterfragenden statischen Zustand auf.  

 

2.10.7.  Bestandsverhältnisse  

Das Objekt ist ungenutzt. Ein aufrechtes Bestandsverhältnis oder in diesem Zusammenhang hinterleg-

te Kautionen wurden nicht bekannt gegeben.  

 

2.11.  Sonstiges  

Seitens der Gemeinde wurde n keine dinglichen Forderungen bekannt gegeben. Der Einheitswertbe-

scheid wurde nicht vorgelegt,  

 

Vorhergehende Angaben unter 2.10.7. und 2.11. verstehen sich mit Vorbehalt, ohne rechtliche Beurtei-

lung seitens des zeichnenden Sachverständigen  
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3. Massenermittlung  

Die Massenermittlung erfolgt approximativ  anhand der vorliegenden Planunterlagen für die Bewer-

tung in ausreichend genauem Umfang. Nicht bemaßte Flächen werden digital den vorliegenden Plan-

unterlagen entnommen oder durch Naturmaße ergänzt.  

 

Die Berechnung wird computerunterstützt auf sämtliche, verfügbare Dezimalstellen durchgeführt, 

wobei jedoch davon nur 2 angeführt werden. Es können somit geringfügige Differenzen bei der Run-

dung der zweiten Dezimalstelle auftreten. Dies hat jedoch keinen Einfluss auf das Ergebnis der ent-

sprechenden Gesamtmenge. 

 

Unter Einhaltung der gesetzlich auferlegten Warn -, Prüf - und Hinweispflicht wird seitens des zeich-

nenden Sachverständigen eine Maß - oder Massengarantie ohne die Erstellung von aktuellen Bestands-

plänen abgelehnt. 

 

Bruttogrundfläche             

Wohnhaus            

Tief-/ Kellergeschoss    14,00 x 11,20 =  156,80    

   4,37 x 0,25 =  1,09  157,89 m² 

Erdgeschoss    14,00 x 11,20 =  156,80    

   4,37 x 0,25 =  1,09    

Eingang ca.         5,75  163,64 m² 

1. Obergeschoss   14,00 x 11,20 =  156,80    

   4,37 x 0,25 =  1,09    

Erker ca.         5,75    

Erker ca.         2,65  166,29 m² 

2. Obergeschoss   14,00 x 11,20 =  156,80    

   4,37 x 0,25 =  1,09    

Erker ca.         5,75  163,64 m² 

Dachgeschoss ca.   0,80 x 163,64 =    130,91 m² 
            

Garagenanbau   4,70 x 6,10 =  28,67    

   4,40 x 0,20 =  0,88  29,55 m² 

            

Umbauter Raum             

Wohnhaus            

Tief-/ Kellergeschoss    157,89 x 3,45 =  544,72    
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Erdgeschoss    163,64 x 2,80 =  458,19    

1. Obergeschoss   166,29 x 2,80 =  465,61    

2. Obergeschoss 0,90 x 163,64 x 2,70 =  397,65    

Dachgeschoss 2/3 x 130,91 x 5,00 =  436,37  2.302,54 m³ 

            

Garagenanbau   29,55 x 2,70 =  79,79    

 0,50 x 29,55 x 1,10 =  16,25  96,04 m³ 

            

Gesamtumbauter Raum                   2.398,57 m³ 

            

Zusammenstellung der Nutzflächen            

Wohnhaus            

Tief-/ Kellergeschoss              93,50 m² 

Wohngeschosse             366,00 m² 

Dachboden          130,00 m² 

Garagenanbau          23,50 m² 
            

Gesamtnutzfläche                   613,00 m² 
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4. Gutachten/ Bewertung  

 

4.1. Allgemeine Bewertungsgrundlagen  

Die Bewertung der Liegenschaft erfolgt gemäß dem Bundesgesetz über die gerichtliche Bewertung von 

Liegenschaften, dem Liegenschaftsbewertungsgesetz – LBG, BGBl 1992/150.  

 

Ziel des Gutachtens ist die Ermittlung des Verkehrswertes. Dieser wird durch jenen Preis bestimmt, 

der im gewöhnlichen Geschäftsverkehr nach Lage, Beschaffenheit und Verwertbarkeit des Bewer-

tungsgegenstandes bei einer Veräußerung zu erzielen wäre. Für seine Ermittlung gelten ausschließlich 

objektive Gesichtspunkte; ungewöhnliche und persönliche Verhältnisse auf Seiten des Veräußerers 

oder Erwerbers sind bei der Wertermittlung ebenso auszuschließen wie Affektionswerte  bei wirtschaft-

lich nicht messbaren Interessen , Spekulationsgesichtspunkte oder sonstige subjektive Faktoren.  

 

Unter dem gewöhnlichen Geschäftsverkehr ist der Handel am freien Markt zu verstehen, bei dem sich 

die Preise nach dem marktwirtschaftlichen Prinzip von Angebot und Nachfrage bestimmen. Er unter-

liegt den Gegebenheiten der allgemeinen wirtschaftlichen Lage, der Situation auf dem Realitätenmarkt 

und dem Kapitalmarkt.  

 

Für die Bewertung sind Wertermittlungsverfahren anzuwenden, die dem jeweiligen Stand der Wissen-

schaften entsprechen. Das Liegenschaftsbewertungsgesetz sieht für die Ermittlung des Verkehrswertes 

grundsätzlich drei Bewertungsmethoden vor:  

§ 4 Vergleichswertverfahren  

§ 5 Ertragswertverfahren  

§ 6 Sachwertverfahren  

 

In jedem einzelnen Bewertungsfall ist zu prüfen, welche Bewertungsmethode zielführend ist bzw. ob 

gegebenenfalls auch mehrere Bewertungsmethoden nebeneinander anzuwenden sind.  Gemäß § 7 Lie-

genschaftsbewertungsgesetz ist aus dem Ergebnis des angewandten oder mehrerer angewandter Be-

wertungsverfahren der Verkehrswert unter Berücksichtigung der Verhältnisse im redlichen Ge-

schäftsverkehr abzuleiten (sogenannte Marktanpassung).  
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4.2. Methodik der Wertermittlung  

Für die Wertermittlung von unbebauten Liegenschaften wird üblicherweise das »Vergleichswertver-

fahren« herangezogen. Dies deshalb, weil das Vergleichswertverfahren nach Harmonisieren der Ve r-

gleichswerte in der Regel direkt zum Verkehrswert führt und deshalb Marktanpassungen entfallen 

können. Das Vergleichswertverfahren genießt aus diesem Grund bei der Bewertung von unbebauten 

Liegenschaften in der Regel die höchste Akzeptanz.  Beim »Vergleichswertverfahren « wird der Ver-

kehrswert der Liegenschaft aus den Kaufpreisen vergleichbarer Sachen, welche in zeitlicher Nähe zum 

Bewertungsstichtag veräußert wurden und in vergleichbaren Gebieten gelegen sind, ermittelt.  Das 

Vergleichswertverfahren scheidet für die Bewertung von individuell bebauten Liegenschaften in der 

Regel aus, da bei den unterschiedlichen Immobilien die Bebauungen üblicherweise stark voneinander 

abweichen.  

 

Der Verkehrswert bebauter Liegenschaften wird in der Regel nach dem Sachwertverfahren und/ oder 

nach dem Ertragswertverfahren abgeleitet. Im »Sachwertverfahren« ist der Verkehrswert der Sache 

durch Zusammenzählung des Bodenwertes, des Bauwertes und des Wertes besonderer Bestandteile 

abzuleiten. Während der Bodenwert im Vergleichswert - und/oder Residualverfahren abgeleitet wird, 

versteht sich der Bauwert als die Summe der Zeitwerte der baulichen Anlagen.  

 

Beim »Ertragswertverfahren« ist der Wert der Sache durch Kapitalisierung des für die Zeit nach dem 

Bewertungsstichtag zu erwartenden oder erzielten Reinertrages zum angemessenen Zinssatz und ent-

sprechend der zu erwartenden Nutzungsdauer zu ermitteln.  

 

4.3. Objektbeurteilung  

Das statische Gefüge weist offensichtlich Schwachstellen auf. Die tragenden Holzkonstruktionen, im 

Speziellen die Deckenkonstruktionen können ohne Bauteilöffnungen nicht augenscheinlich  beurteilt 

werden. Bei einem Objekt mit einem Grundalter von ca. 113 Jahren lassen sich jedoch auch hier stati-

sche Schwachstellen und für einen Weiterbestand umfangreiche Sanierungsmaßnahmen vermuten.  

 

Der bauthermische Erstzustand befindet sich infolge des Alters und dem Fehlen einer ausreichenden 

Wärmedämmung und des alten Fensterbestandes außerhalb einer zeitkonformen Einstufung.   

 

Die Haustechnik mit den Sanitär- und Elektroinstallationen sind außer Betrieb , die damit verbunden 

Ver- und Entsorgungsleitungen  mit hoher Wahrscheinlichkeit , die Endeinrichtungen offensichtlich 
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gänzlich unbrauchbar. Heiztechnik ist grundsätzlich, mit Ausnahme den Einzelfeuerstellen, keine 

vorhanden.  

 

Die Innenarchitektur mit der nachträglich auf eine Vermietung angepassten Grundrissgestaltung ist 

verwinkelt und wenig ansprechend. Der gesamte Innenausbau befindet sich in einem schlechten Zu-

stand. 

 

Aufgrund des Objektalters ist bei einem Weiterbestand verbunden mit einer Vermietung Mietrechts-

gesetz MRG im Vollanwendungsbereich zu berücksichtigen.  

 

Schlussfolgend ist d er bauliche Zustand des Objektes, geschuldet dem Alter und der vernachlässigten 

Instandhaltung als wirtschaftlich abbruchreif zu beurteilen. Bereits im Zuge des Ankaufes mit der 

Urkunde TZ 7226/2021 (siehe Beilage ./SV -4.2) wurde unter Punkt 10. der vorgesehene Abbruch nach 

drei Jahren festgehalten. 

 

4.4. Wahl des Wertermittlungsverfahrens  

Aufgrund des baulichen Zustandes des Objektes wird in Hinblick auf das wirtschaftliche Abbrucher-

fordernis auf die Ermittlung des fiktiven Herstellungswertes und in Folge des Zeitwertes verzichtet. In 

weiterer Folge wird der Grundwert im unbebauten Zustand ermittelt und die Bauplatzfreimachung 

monetär prognostiziert.  

 

Bewertungsgegenständlich wird ableitend dessen das Vergleichswertverfahren zur Anwendung ge-

bracht. Beim »Vergleichswertverfahren« wird der maßgebliche Grundpreis aus den aktuellen Markt-

verhältnissen abgeleitet. Diese wiederum ergeben sich aus ständigen Marktbeobachtungen (Grund-

preisrichtlinien, Verkaufsangeboten und Kaufnachfragen) und vor allem ableitend den durchgeführten 

Erhebungen beim Grundbuch (Grundverkäufe im redlichen Geschäftsverkehr, in vergleichbaren Ge-

bieten gelegen und in zeitlicher Nähe zum Bewertungsstichtag).  

 

Das »Residualwertverfahren« ist, gegebenenfalls, alleinstehend oder ergänzend, ein genormtes, markt-

konform praktiziertes und akzeptiertes, jedoch nicht standardisiertes Verfahren zur Ermittlung von 

Marktwerten und zur Durchführung von Wirtschaftlichkeitsanalysen von Immobilien. Im Speziellen 

liefert das Verfahren wirtschaftliche Beurteilungen von Projektentwicklungen oder Bauträgermaß-

nahmen. Ein wesentlicher Teil ist die Betrachtung der jeweiligen Wirtschaftlichkeit und hierbei insbe-

sondere die Herleitung u nd Analyse der Berechnung wie Baukosten, Verwertungserlöse, Projektdauer 
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usw. Das Verfahren kann hohen prozentuellen Schwankungen unterliegen, was wiederum fundierte 

Standort- und Marktkenntnisse erfordert. Das Residualwertverfahren (siehe ÖNORM B 1802 -3) ist be-

sonders geeignet bei 

- der Bewertung von Grundstücken, wenn keine geeigneten Vergleichspreise in ausreichender An-

zahl vorliegen und somit die Anwendung des Vergleichswertverfahrens (gemäß § 4 LBG) ausschei-

det;  

- der Beurteilung bzw. Bewertung einer bevorstehenden, konkretisierbaren Projektentwicklung bzw. 

eines bereits im Bau befindlichen Projektes;  

- der Bewertung von bebauten Liegenschaften, die am Ende ihrer wirtschaftlichen Nutzbarkeit ange-

langt sind und bei denen eine Revitalisierung, eine Umnutzung oder ein Abriss mit einer sich an-

schließenden Neuentwicklung u. dgl. geplant ist sowie zur Überprüfung der höchsten und besten 

Nutzungsform von bebauten Liegenschaften. 

 

Im gegenständlichen Fall liefert das Residualwertverfahren bei einer lokalen , ohne konkretes Konzept 

oder Projektierung  nicht näher definierbaren Baunutzung von  BNZ = 45, keinen marktkonformen 

Wert, weshalb auf eine Ermittlung verzichtet wird.  

 

4.5. Grundwert  

 

4.5.1. Allgemeines  

Der Bewertung werden die grundbücherlichen Flächenangaben, im Speziellen auf Grundlage des  

Publizitätsprinzips und Vertrauensgrundsatzes, zugrunde gelegt. Mit einer erforderlichen Flächenk or-

rektur in einer Größenordnung von rund - 45 m² (siehe 1.6.2) ist zu rechnen.  

 

Ideelle Wertzumessungen gemäß Liegenschaftsbewertungsgesetz LBG § 2 Abs. (3) bleiben bei nachfol-

genden Ansätzen unberücksichtigt. Ebenfalls unberücksichtigt bleiben mit dem Grunderwerb verbun-

dene Kosten wie Vertragskosten, Eintragungsgebühren und Finanzierungskosten.  

 

4.5.2. Erläuterung  

Zur Festlegung des lokalen Grundpreises werden Vergleichswerte im Gemeindegebiet von Wolfurt 

erhoben. Die Erhebungen beschränken sich auf tatsächliche und nachvollziehbar dargestellte Transak-

tionen im Beobachtungszeitraum 202 3 bis zum Bewertungsstichtag, bezogen auf unbebaute, baureif 

erschlossene, unbelastete und geldlastenfreie, als Baufläche Wohngebiet BW oder Baufläche Mischge-
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biet BM gewidmete Grundstücke , losgelöst von möglichen Baunutzungen, deren Bekanntgabe, falls 

belegt, dem Datenschutz unterliegen. 

 

Auf eine Auflistung der Vergleichswerte wird aus rechtlichen Gründen des Datenschutzes (siehe auch 

ÖNORM B 1802-1 unter 6.3) abgesehen. 

 

4.5.3. Lokale Grundpreisverhältnisse  

Im Beobachtungszeitraum zeigt sich die effektive Grundpreisbandbreite im Gemeindegebiet von  

Wolfurt zwischen € 648,00/m² (2024, Weberstraße) bis € 1.260,00/m² (2023, Rutzenberg).  

 

Zur Veranschaulichung der durchschnittlichen Preisentwicklung ausgehend dem Jahr 2023 bis zum 

Bewertungsstichtag folgende Darstellung ableitend den erhobenen Vergleichspreisen als unbereinigte 

Bandbreite zwischen dem arithmetischen Mittel und dem Flächenmittel:  

2023 bis zum Bewertungsstichtag  € 917,00/m² bis € 937/00/m²  

2024 bis zum Bewertungsstichtag  € 876,00/m² bis € 885,00/m²  

2025 bis zum Bewertungsstichtag  € 888,00/m² bis € 898,00/m²  

 

Diese Darstellung rechnet für sich die effektive zeitliche Harmonisierung und beinhaltet ebenso inho-

mogene Transaktionen durch die marktwirtschaftlichen Schwankungen der vergangenen drei Jahre.  

 

Bei einer Einzelbetrachtung des Jahres 2025 zeigt sich die effektive Grundpreisbandbreite zwischen  

€ 664,00/m² (Dorfweg) bis € 1.100,00/m² (Feldweg). Beide Transaktionen sind grundsätzlich als Aus-

reißer nach unten und nach oben zu klassifizieren. Werden diese ausgeschlossen relativiert sich das 

arithmetische Mittel und das Flächenmittel  im Jahr 2025  zwischen  € 890,00/m² bis € 923,00/m²  

 

Auf Basis der statistischen Methode »Mittelwert -Streuung-Vertrauensgrenze« (Kleiber -Simon-Weyers, 

1998) rechnet sich für die Vertrauensgrenze eine Bandbreite von € 814,00/m² bis € 964,00/m² , hie-

raus ein arithmetisches Mittel von € 889,00/m²  und ohne statistische Ausreißer von € 954,00/m² bis  

€ 862,00/m², hieraus ein arithmetisches Mittel von € 908,00/m².  
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4.5.4. Basiswert  

Aufgrund der Erhebungen und der hieraus folgernden Rechenwerte wir d der durchschnittliche Basis-

wert zwischen rund € 890,00/m² bis € 900,00/m² und im Mittel mit € 895,00/m² beurteilt.  

 

Grundpreis  = Basispreis  im  Mittel  € 895,00/m²  

 

4.5.5. Grundwert  

Gst. 1586 1.819 m²  x € 895,00/m² =  € 1.628.005,00 

 

Auf Grundlage der lokalen Gegebenheiten werden folgende Wertkorrekturen zur Anpassung an die 

lokalen Gegebenheiten vorgenommen: 

 

Flächenkorrektur  ≈ 45 m² x € 895,00/m² =  € - 40.275,00 

 

    € 1.587.730,00 

 

Lage 

Die Vergleichspreise umfassen durchwegs ebene und ruhig gelegene Wohnlagen. Infolge der Straßen-

lage ist mit entsprechenden Lärmimmissionen und infolge der Hanglage mit Baukostenverteuerungen 

zu rechnen.  Ebenso werden sich Verteuerungen für die Planung und die Umsetzung  der, eines für den 

lokalen, »besonderen« Straßenzug geforderten Charakteristiken ergeben. 

Lagekorrektur  - 20 % von € 1.587.730,00 =  € - 317.546,00 

 

Baunutzung  

Eine höhere Baunutzung als BNZ = 45 ist möglich, jedoch nich t objektiv und rechtssicher  darstellbar 

⇒ keine Wertkorrektur     € --,-- 

 

prognostizierte Kosten zur Bauplatzfreimachung  * 

rund 2.400,00 m³ x € 30,00/m³ =     €  72.000,00 

zzgl. 20 % USt.     € 14.400,00 € - 86.400,00 

 

Grundwert       € 1.183.784,00  
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* Der »gesamtumbaute Raum« rechnet sich durch Aufsummieren der Teilkubaturen unter 3. Massenermittlung.  Die »Kosten 

für die Baufreimachung« summieren sich aus den Abbruch - und den Entsorgungskosten. Die Entsorgungskosten beinhalten 

die Transportkosten und die Deponiegebühren, die vom Standort der Deponie sowie dem Grad der Baurestmassentrennung 

abhängig sind. Mehrkosten für die Entsorgung von möglicherweise kontaminiertem Material bzw. schadstoffhaltigen Baustof-

fen / Baumaterialien ist hierbei nicht berücksichtigt. Dies ist im gegebenen Fall durch das Objektalter, beispielsweise in Fo rm 

von asbest- oder bleihaltigen Baumaterialien, denkbar möglich. Der angeführte Wert kann somit nur als Anhaltswert heran-

gezogen werden. 

 

4.6. Barwert der dinglichen Rechte und Lasten  

 

4.6.1. Dingliche Rechte gemäß A2 -Blatt 

»1 a Stand 1904 767/1992 Grunddienstbarkeit des Trink - und Nutzwasserbezuges aus dem auf Gst 1587 

in EZ 1314 und Gst 1588/2 in EZ 3172 stehenden Ziehbrunnen für Gst 1586«  

 

Auf Grundlage der gegebenen Erkenntnisse ist keine Wertbeeinflussung gegeben.  

 

4.6.2. Dingliche Lasten gemäß C -Blatt 

»1 a Stand 1904 

DIENSTBARKEIT des Fußsteiges an der Nordseite des Gst 1586 für Gemeinde Wolfurt«  

 

Der nordseitig gelegene Fußsteig lässt sich im Bereich der gesetzlichen Bauabstände integrieren, so-

dass beim gegebenen Wissensstand faktisch keine weitere Wertbeeinflussung zu berücksichtigen ist.  

 

4.7. Verkehrswert  

 

4.7.1. Allgemeines  

Die Ermittlung des Verkehrswerte s erfolgt für die Liegenschaft  EZ 417, KG 91123 Wolfurt, Hofsteig-

straße 54, 6922 Wolfurt , aufgrund sämtlicher im Befund getroffener Feststellungen, inkl. den anre-

chenbaren, grundbücherlich sichergestellten dinglichen Rechten und Lasten, zum Bewertungsstichta g 

10. Dezember 2025. Ideelle Wertzumessungen gemäß Liegenschaftsbewertungsgesetz LBG § 2 Abs. (3) 

bleiben nachfolgend unberücksichtigt . 

 

4.7.2. Verkehrswert EZ  417 

Grundwert gemäß 4.5.5. € 1.183.784,00 
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Aktuell zeigt sich eine schwierige Situation für den Verkauf von unbebauten und als Bauflächen 

Wohn- oder Mischgebiet gewidmeten Grundstücken , im Speziellen von Flächen über 800 m², die vor 

nicht allzu langer Zeit insbesondere für Bauträger von Interesse waren .  

 

Die Preisvorstellungen von Verkäufern müssen, abhängig dem Zeitdruck eines Verkaufes, vielfach 

nach unten korrigiert werden. Das wichtigste Verkaufskriterium definiert sich mit der wieder präsen-

ten Immobilienweisheit »Lage, Lage, Lage«. 

 

Das Interesse von Bauträgern verhält sich aus den aktuellen wirtschaftlichen Gründen sehr gedämpft , 

was sich mit den sehr hohen Kaufpreisen von Neubauwohnungen und die erschwerte Finanzierbarkeit 

verbunden mit strengen Vergaberichtlinien von Kreditinstituten betreffend Sicherheiten und Risi-

koeinschätzungen für Endkunden begründet.  

 

Auf Basis des Liegenschaftsbewertungsgesetzes LBG § 7 Abs. (1) wird folglich, ausgehend dem 

Grundwert, eine zusätzliche, zeitliche Wertkorrektur von 5 % in Ansatz gebracht, die einen verlänger-

ten Vermarktungszeitraum abbildet.  

 

GRUNDWERT  

gemäß 4.5.5. € 1.183.784,00 

abzgl. 5 % € - 59.189,00 

 € 1.124.595,00 

Barwert Dingliche Rechte gemäß A2 -Blatt € --,-- 

Barwert Dingliche Lasten gemäß C -Blatt € --,-- 

 € 1.124.595,00 

 

Verkehrswert  EZ  417 rund € 1.125.000 ,00 

 

In Worten: Euro einemillioneinhundertfünfundz wanzigtausend; 
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4.7.3. Verkehrswert Zubehör  

Prinzipiell unterliegt eingebautes oder bewegliches Mobiliar einem individuell sehr verschiedenen 

Geschmack und wird in der Regel – falls überhaupt – weit unter dem Neupreis gehandelt. Rechnungen 

liegen keine vorgelegt. 

 

Das unter 2.10.5. angeführte Zubehör ist überaltert und / oder defekt, praktisch und faktisch wertlos.  

 

Verkehrswert  Zubehör  pauschal € --,-- 

 

In Worten: Euro null ; 
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5. Zusammenstellung  

Verkehrswert EZ 417 gemäß 4.7.2.  € 1.125.000,00 

Verkehrswert Zubehör gemäß 4.7.3. € --,-- 

 

Verkehr swert EZ  417 inkl.  Zubehör  € 1.125.000 ,00 

 

In Worten: Euro einemillioneinhundertfünfundzwanzigtausend;  

 

Hinweise  

1) In der Befundaufnahme können nur augenscheinliche (offensichtliche) oder angezeigte Gegebenheiten betreffend die 

Bauausführung, den Bauzustand oder sonstige liegenschaftseigene Umstände berücksichtigt werden. Eine abschließen-

de rechtliche Beurteilung der Widmungs - und Planungskonformität sowie die bautechnische Umsetzung der behördlich 

bewilligten Einreichung obliegen der bewilligenden Behörde und nicht dem zeichnenden Sachverständigen.  

2) Bei der Bewertung (Schätzung) bleibt unberücksichtigt, dass - aus welchem Grund auch immer - bei Notwendigkeit 

einer raschen Veräußerung der Verkehrswert unterschritten und bei Verfügung genügender Zeit überschritten werden 

kann. Ebenfalls unberücksichtigt bleiben besondere, ideelle Wertzumessungen gemäß Liegenschaftsbewertungsgesetz 

LBG § 2 Abs. (3).  

3) Gemäß ÖNORM 1802 -1 Liegenschaftsbewertung unter 4.4. (Stand 01.03.2022) wird darauf hingewiesen, dass Ange-

sichts der Unsicherheit einzelner in der Bewertung einfließender Faktoren, insbesondere der Notwen digkeit, auf Erfah-

rungswerte zurückzugreifen und Annahmen zu treffen, das Ergebnis der Bewertung keine mit mathematischer Exakt-

heit feststehende Größe ist. Der Gutachter hat jedoch nach bestem Wissen einen eindeutigen Wert anzugeben.  

4) Der Verkehrswert versteht sich geldlastenfrei, inkl.  anrechenbarer gesetzlicher Umsatzsteuer in Höhe von derzeit 20 % , 

wobei diese ausschließlich bei der Bauplatzfreimachung Berücksichtigung findet.  Individuelle steuertechnische Aspekte 

bleiben außer Acht. 

5) Maßstabsangaben in den Beilagen verstehen sich durch Vervielfältigung und digitale Komprimierungen mit Vorbehalt.  

6) Das gegenständliche Gutachten hat nur in geschlossener Form mit den Beilagen Gültigkeit.  

 

Dornbirn, am 17. Februar 2026  

 

 

 

 

 

 

Der Gerichtssachverständige  
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./SV -1 Allgemeines/ Auszüge/ VoGIS Daten  

1.1 Auszug aus dem Ortsplan M 1:20.000  

1.2 Auszug aus dem Ortsplan M 1:5 .000 

1.3 DKM/ Luftbild M 1: 1.000 

1.4 DKM/ Luftbild M 1: 500 

1.5 Flächenwidmung FWP M 1:2.000 

1.6 Gefahrenzone GFZ Höhenschichten M 1:1.000  

Leitungslagen Kanal und Wasser  

1.7 E-Mail-Nachricht Marktgemeinde Wolfurt vom 11.12.2025  

1.8 Kanalbezeichnungen  

1.9 Lageplan Kanal  

1.10 Lageplan Wasserversorgung  

Leitungslagen Gas und Strom  

1.11 Bestandsplan Erdgas / Legende/ Besondere Maßnahmen 

1.12 Bestandsplan Strom und Telekom / Legende 

1.13 Auskunftsprotokoll  

1.14 Nutzungsbestimmungen und Hinweise zur Online -Leitungsauskunft  

 

./SV -2 Bilddokumentation  

 

./SV -3 Auszug aus dem Bauakt  

Wohnhaus 1912  

3.1 Grundriss e 

3.2 Schnitt/ Ansichten  

Anbau Garage 1957 

3.3 Einreichplan Garagenanbau, bewilligt mit dem Bescheid Zl. 153 -332/57  

3.4 Bauverhandlungsniederschrift mit Bescheid Zl. 153 -332/1957 vom 06.05.1957  

3.5 Bescheid Zl. 153/332 -1957 vom 29.04.1960, Gemeindeamt Wolfurt, Benützungsbe-

willigung Garage  

Umbau 1980  

3.6 Bauanzeige mit Planunterlagen Zl. 153 -1773/1980 vom 12.09.1980  
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3.7 Schreiben Marktgemeinde Wolfurt vom 09.11.2009 samt Fotoanlagen und Schreiben 

vom 23.11.2009  

3.8 Bescheid Zl. 131 -180/0054/2021 vom 08.07.2021,  Marktgemeinde Wolfurt, Auftrag 

zur Mängelbehebung und Feuerbeschaubericht  

3.9 Bescheid Zl. 131 -180/0054/202 2 vom 10.11.2022, Marktgemeinde Wolfurt, Auftrag 

zur Mängelbehebung gemäß Feuerbeschau 

3.10 Satzung Oberer Straße, Stand Februar 2013  

 

./SV -4 Unterlagen  Bezirksgericht  Bregenz  

4.1 Auszug aus dem Hauptbuch vom 11.02.2026  

4.2 Auszug Urkunde TZ 7226/2021, Kaufvertrag vom 13.09.2021  
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DI Robert Bischof

Von: Andreas Rudolph <Andreas.Rudolph@wolfurt.at>

Gesendet: Donnerstag, 11. Dezember 2025 08:07

An: DI Robert Bischof

Betreff: AW: Hofsteigstraße 54 WG: 67 E 813/25 z - Hypo Vorarlberg Bank AG / 

Karrenblick Bauträger GmbH

Anlagen: zu ON 9 Beschluss Anordnung.pdf; zu ON 9 Grundbuchsauszug.pdf; 

Hofsteigstraße 54 WV.pdf; Hofsteigstraße_54_Kanal.pdf; Hofsteigstraße 54 

Kanalbezeichnung.pdf

Sehr geehrter Herr DI Bischof, 
im Anhang habe ich Ihnen die Leitungsauskunft der Marktgemeinde Wolfurt von der Hofsteigstraße 54 zur weiteren 
Verwendung beigelegt. 
Wasserversorgung: 
Das Gebäude wird über eine PE1" Leitung mit Trinkwasser versorgt. 
Die Hausanschlussleitung ist in der Hofsteigstraße an die Wasserversorgung (Hauptleitung G100) angeschlossen. 
  
Kanalisation: 
Die Abwässer vom Gebäude Hofsteigstraße 54 werden über zwei private Kanalhausanschlüsse DN150 B und DN200 
B zum Ortskanal in Schacht 14M8 abgeleitet. 
Der Ortskanal Wolfurt ist im Lageplan (hellbraun), die privaten Kanalanschlüsse (magenta) dargestellt.  
Beide private Kanalleitungen wurden im Zuge des Hausanschlusskatasters der Marktgemeinde Wolfurt in Lage und 
Zustand digital inspiziert. 
Von beiden Anschlussleitungen habe ich Ihnen aus der Kanaldatenbank jeweils einen link (siehe unten) zur 
Verfügung gestellt. 
Somit können Sie alle Informationen (Stamm.-Inspektions.-Zustandsdaten) digital abfragen.  
  
Anschlussleitung 14M8_S01_PS02 
DN200 Beton, Länge 14,43 m,  
Kanalinspektion 04.07.2023 
Zustandsklasse 3/4 
https://data.ddl.at/portal/u1w5wkrxnu0m4dzh0iol/Anschlussleitung/Inspektion/1E8E67B8-5398-4222-A511-
86DA21CAC333 
  
Anschlussleitung 14M8_S02_GA03 (Gebäudeanschluss) 
DN150 Beton, Länge 21,04 m,  
Kanalinspektion 04.07.2023 
Zustandsklasse 3 
https://data.ddl.at/portal/u1w5wkrxnu0m4dzh0iol/Anschlussleitung/Stammdaten/2CFF5B3E-4E20-4A66-8593-
13FB98743015 
  
Ich hoffe Ihnen hiermit weiter geholfen zu haben 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Marktgemeinde Wolfurt 

 

DI (FH) Andreas Rudolph 

 

 
_______________________________________ 
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TIEFBAU  

T 05574 6840 47 

M 0699 16840 047 
E-MAIL andreas.rudolph@wolfurt.at 
_______________________________________ 
  
RATHAUS DER MARKTGEMEINDE WOLFURT 
Schulstraße 1 I 6922 Wolfurt 
Öffnungszeiten: MO - DO 08:00 - 12:00 Uhr und 
14:00 - 16:00 Uhr, FR 07:30 - 13:00 Uhr 
oder nach Terminvereinbarung 
_______________________________________ 
 

  
Original M essage 

From: Bischof Robert Dipl.Ing., Dornbirn (office@sv-bischof.at) 

Sent: Mittwoch, 10. Dezember 2025 17:04 

Subject: Hofsteigstraße 54 WG: 67 E 813/25 z - Hypo Vorarlberg Bank AG / Karrenblick Bauträger GmbH 

  Sie erhalten nicht häufig E-Mails von office@sv-bischof.at. Erfahren Sie, warum dies wichtig ist 

Sehr geehrter Herr DI Rudolph! 

  

Herr DI Dittrich hat mich an Sie verwiesen. In obiger Rechtsangelegenheit sollte ich, bitte, zeitnah als möglich, die 

lokalen Wasser- und Kanalleitungspläne in elektronischer Form vorgelegt bekommen. 

  

In diesem Sinne verbleibe ich 

  

mit freundlichen Grüßen 

DI Robert Bischof 

  

  

Von: DI Robert Bischof  
Gesendet: Mittwoch, 3. Dezember 2025 09:28 
An: ’wolfgang.dittrich@wolfurt.at’ <wolfgang.dittrich@wolfurt.at> 
Betreff: 67 E 813/25 z - Hypo Vorarlberg Bank AG / Karrenblick Bauträger GmbH 
Priorität: Hoch 

  

Sehr geehrter Herr DI Dittrich! 

  

Anbei übermittle ich Ihnen meine gerichtliche Legitimation für nachstehende Anfrage. 

  

Ich ersuche Sie, in obiger Rechtsangelegenheit, mir folgende Unterlagen für das Objekt »Hofsteigstraße 54, Wolfurt«, 

wie mit Ihrem Sekretariat fernmündlich besprochen, nach gemeinsamer Akteneinsicht am 9.12.2025 um 09:00, 

elektronisch übermitteln zu lassen: 

  

Abt. Hochbau/ Bauverwaltung 

- Einreichplanung(en) mit Baubeschreibung(en) 

- Bau- und Benützungsbewilligung(en) 

- Bekanntgabe offener Bauverfahren respektive des tatsächlichen Bewilligungsstandes - »baurechtlicher Konsens« 

- Vorlage sonstiger bewertungsrelevanter Unterlagen 
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- Leitungspläne (z.B. Kanal und Wasser) 

- Bebauungsmöglichkeit/ Bebauungs- oder Teilbebauungsplan für das Grundstück – sofern gegeben 

  

Abt. Finanzen/ Steuern 

Gemäß EO-Nov. 2008 Exekutionsordnungs-Novelle 2008 § 143 Abs. 2 bitte um Vorlage (Abgaben)bescheide mit 

dinglicher Wirkung (offene Posten für z.B. Grundsteuer, Erschließungskosten, Kanal- und 

Wasseranschlussgebühren) – sofern vorgeschrieben. 

  

Dieses Ersuchen bitte ich an die zuständige Stelle weiterzuleiten. 

  

In diesem Sinne verbleibe ich mit bestem Dank im Voraus und 

  

mit freundlichen Grüßen 

DI Robert Bischof 

  

  

 

  

  

Ziviltechniker – Gerichtssachverständiger 

Bauwesen & Immobilien 

Wichnerstraße 43 b, A-6850 Dornbirn 

  

T   +43 5572 23960 

M +43 664 3424012 

office@sv-bischof.at 

www.sv-bischof.at 

  

  

  

  

Diese Nachricht ist nur für den im obigen Text genannten Empfänger bestimmt und enthält möglicherweise vertraulichen oder 
Geheimhaltungspflichten unterliegenden Inhalt. Sollten Sie diese Nachricht irrtümlich erhalten haben, so ersuchen wir Sie, uns hiervon in Kenntnis 
zu setzen und diese Nachricht anschließend samt Anhang endgültig von allen Datenträgern zu löschen. Jegliche missbräuchliche Verwendung und 
jegliche Verbreitung dieser Nachricht sind strikt untersagt. 

  

This message is intended only for the named recipient and may contain confidential or privileged information. If you have received it in error, you 
are kindly requested to advise the sender by returned e-mail and subsequently to delete the message and any attachments completely from your 
files. Any unauthorized use or dissemination of this information is strictly prohibited. 

  

  

Datenschutzinformation für die Datenverarbeitung bei gerichtlichen oder privaten Gutachtensaufträgen durch Gerichtssachverständige: 

  

Ihre Daten sind uns wichtig: 

Sachverständige respektieren und schützen das Recht auf Datenschutz und Privatsphäre und ergreifen alle gesetzlich erforderlichen Maßnahmen, 
um personenbezogenen Daten zu schützen: Unter Berücksichtigung des Stands der Technik, der Implementierungskosten und der Art, des 
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Umfangs, der Umstände und der Zwecke der Verarbeitung sowie der unterschiedlichen Eintrittswahrscheinlichkeit und Schwere des Risikos für die 
Rechte und Freiheiten betroffener Personen treffen sie geeignete technische und organisatorische Maßnahmen, um ein dem Risiko angemessenes 
Schutzniveau zu gewährleisten, einschließlich Schutz vor unbefugter oder unrechtmäßiger Verarbeitung und vor unbeabsichtigtem Verlust, 
unbeabsichtigter Zerstörung oder unbeabsichtigter Schädigung („Integrität und Vertraulichkeit“). 

  

Datenschutzrechtliche Rolle von Sachverständigen bei Gutachtensaufträgen: 

Datenschutzrechtlich sind Sachverständige im Rahmen ihrer Gutachtenstätigkeit – unabhängig davon, (a) ob sie von einem Gericht bzw einer 
Behörde bestellt werden oder (b) ob sie im privaten Auftrag tätig sind – als „Auftragsverarbeiter“ zu qualifizieren. 

Datenschutzrechtlicher „Verantwortlicher“ ist jeweils der „Auftraggeber“, also das/ die jeweilige Gericht/ Behörde bzw der jeweilige „private“ 
Gutachtensauftraggeber. Dementsprechend sind diese – und nicht die Sachverständigen – insbesondere auch für die Erfüllung der 
datenschutzrechtlichen Betroffenenrechte, wie insbesondere etwaiges Recht auf Information, Auskunft, Richtigstellung, Löschung, Einschränkung, 
Datenübertragung und/ oder Widerspruch, berufen. Sämtliche Anträge zu Betroffenenrechten sind daher direkt beim Gericht/ bei der Behörde bzw 
dem „privaten“ Gutachtensauftraggeber und nicht bei den (Gerichts)Sachverständigen geltend zu machen. Sollten Anträge doch bei den 
(Gerichts)Sachverständigen gestellt werden, werden diese an den jeweiligen datenschutzrechtlich Verantwortlichen weitergeleitet. 

  

Auf die AGBs unter www.sv-bischof.at wird vollinhaltlich verwiesen. 
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Leitungslagen Gas und Strom  
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Legende - Bestandsplan Erdgas
Hochdruck

Mitteldruck

Leitung  gebaut
Leitung

Leitung  stillg eleg t (=historisch)

Leitung  gebaut

Leitung
Schem aleitung

Leitung  außer Betrieb

Niederdruck

Leitung  gebaut
Leitung

Leitung  außer Betrieb

Leerrohr
Schutzrohr
Schutzrohr außer Betrieb

Erdung skabel
Erdung sband
Anodenkabel
Anode

Leer-/Schutzrohre

Korrosionsschutz

 Gasdruck regelanlage
Hochdruck-Station

Anlagen

Mitteldruck-Netzanschlüsse

unbekannt außer Betrieb

Kellereinführung  und Einf. durch Bodenplatte
Mauerkasten
unbekannt

Kellereinführung
Mauerkasten
unbekannt

offene Leitung saufnahm e Infofläche

Niederdruck-Netzanschlüsse

Hochdruck-Bauteile

Kug elhahn

Schieberg ruppe

Flansch
Reparaturstelle (RS)
Sonstiger Bauteil

$ Leitung sende
Reduk tion
ST S/SchweissnahtT -Stück
ISO-Kupplung

Mittel-, Niederdruck Absperreinrichtungen

Bog en

Flansch
¯ Gasstop

$ Leitung sende

Leitung sverbindung

¯ Reduk tion
Sondereinbauteil
Stations Ein-, Ausg ang

Schelle

T -Stück
¯ Ü berg ang sstück
Winkel

Mittel-, Niederdruck Bauteile

Kug elhahn ohne Gestänge
Schieber ohne Gestänge
Zonenschieber

Kug elhahn m it Gestänge
Schieber m it Gestänge

Bezug sm aßstab: 1:250
Stand: 28.06.2023

Kellereinführung  außer Betrieb
Mauerkasten außer Betrieb
unbekannt außer Betrieb

Kellereinführung  und
Einf. durch Bodenplatte außer Betrieb
Mauerkasten außer Betrieb

Mittel-, Niederdruck Netzanschlüsse
Kellereinführung  gebaut
Mauerkasten gebaut

Schelle gebaut

$ Leitung sende gebaut

Leitung sverbindung  gebaut

Winkel gebaut

BPG Detailhinweise

Leitung  projek tiert

Leitung  projek tiert

Leitung  projek tiert

Frem dleitung

MOP ≤ 100 m bar

Hofleitung

Hofleitung
Hofleitung , MOP ≤ 100 m bar
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Besondere Maßnahmen zum Schutz von 

Erdgasleitungsanlagen bei Bauarbeiten 
 

 

Zusätzlich zur ÖVGW-Richtlinie GW 10 sind folgende Punkte einzuhalten. 

Gut sichtbar aushängen und dem Baustellenpersonal bekannt geben 

 

 

 Bauarbeiten in der Nähe von Erdgasleitungsanlagen sind rechtzeitig vor Baubeginn an Vor-
arlberger Energienetze GmbH (kurz Vorarlberg Netz) mitzuteilen. Unvorhergesehene Bau-
maßnahmen, z.B. bei akuten Schadensereignissen, sind unverzüglich zu melden. 

 Lage der Erdgasleitungsanlage im Aufgrabungsbereich feststellen. Aktuelle Leitungsauskunft 
verwenden. 

 Baggerfahrer nachweislich über Leitungslage informieren. 

 Jede Beschädigung an Erdgasleitungsanlagen ist unverzüglich zu melden.  

 Baumaschinen dürfen im Bereich der Erdgasleitungsanlagen nicht eingesetzt werden! Gra-
ben nur mit Handwerkzeugen mit äußerster Vorsicht. 

 Freigelegte Rohrleitungen sichern und schützen. 

 Absperreinrichtungen zugänglich und betriebsbereit halten. Straßenkappen und  

Schachtdeckel freihalten. 

 Freigelegte Erdgasleitungsanlagen sind nach gründlicher Überprüfung und nach Abstim-
mung mit der Vorarlberg Netz wieder mit Sand zu ummanteln. 

 Rohrleitungen beim Verfüllen und Verdichten gegen Beschädigung schützen. 

 Vor Wiederherstellung befestigter Flächen (z.B. Asphalt) die Vorarlberg Netz verständigen.  

Telefonnummer: +43 5574 9020-189 

 

BESONDERE HINWEISE 

Erdgasleitungen dürfen nicht überbaut und nicht mit tiefwurzelnden Pflanzen bestockt 
werden.  
Abstände anderer Einbauten zu Erdgasleitungsanlagen sind einvernehmlich mit der 
Vorarlberg Netz festzulegen (ÖNORM B 2533). 

 

MASSNAHMEN BEI GASAUSTRITT 

o Bei ausströmendem Gas besteht Zündgefahr - Funkenbildung vermeiden,  
nicht telefonieren, nicht rauchen, kein Feuer. 

o Sofort alle Baumaschinen und Fahrzeugmotoren abstellen. 

o Unverzüglich die Vorarlberg Netz anrufen ACHTUNG: im Gefahrenbereich nicht  
telefonieren!     Telefonnummer:   +43 5574 9020-128 

o Schadensort und Art des Gebrechens müssen bekannt gegeben werden. 

o Gefahrenbereich räumen und weiträumig absichern. 

o Das Baustellenpersonal darf die Baustelle nur mit Zustimmung von Vorarlberg Netz 
verlassen. 
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Legende - Bestandsplan Strom
Niederspannung

Mittelspannung

Hochspannung

Anlagen

Masten

Freileitung

Kabel nicht lagerichtig
Kabel

Kabel außer Betrieb

Freileitung
Freileitung außer Betrieb

Kabel nicht lagerichtig
Kabel

Kabel außer Betrieb

Freileitung
Freileitung außer Betrieb

Kabel
Kabel außer Betrieb

Fremdleitung
Fremdfreileitung

Sonstige Leitungen

Telekom/Steuer-Kabel

Leerrohre nicht lagerichtig
Leerrohre
Verrohrungen

Kraftwerk
Umspannwerk
Trafostation
Kabelverteilschrank

offene Kabelaufnahme Infofläche

Hausanschlüsse
Kabel-Anschluss
Freileitungs-Anschluss
Dachständer-Anschluss
Ausleger-Anschluss

A-Mast
Betonmast
Doppeltragmast
Dreibeiner

Abspanner
Gittermast

Holz-Portal
Stahlrohrmast
Tragmast
Vierbeiner

Freileitungs Bauteile

Muffen

Endmuffe

Verbindungsmuffe
T-Muffe
Kreuzmuffe

Kabelschleife

Bezugsmaßstab: 1:250
Stand: 04.08.2025

Anker/Strebe
Hausanker

Straßenbeleuchtung E-Netze Allgäu

Kabel stillgelegt

Freileitung stillgelegt

Telekom/Steuer-Freileitung
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 Bild 1  Ansicht Hofsteigstraße  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bild 2  Ansicht Hofsteigstraße  
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 Bild 3  Ansicht Hofsteigstraße  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bild 4  Dienstbarkeit des Fußsteiges  
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 Bild 5  Ansicht Nord  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bild 6  Ansicht Nordwest  
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 Bild 7  Ansicht L3 – Brühlstraße mit Fußsteig  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bild 8  Ansicht L3 - Brühlstraße 
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 Bild 9  Ansicht L3 - Brühlstraße 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bild 10  Ansicht Südwest  
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 Bild 11  Garage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bild 12  Kellergeschoss   
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 Bild 13  Kellergeschoss   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bild 14  Kellergeschoss   

  

 

 



 

GZ. G 39/25 | 67 E 813/25z BG Bregenz   Seite 8  von 29       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bild 15  Kellergeschoss   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bild 16  Kellergeschoss   
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 Bild 17  Kellergeschoss   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bild 18  Erdgeschoss  
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 Bild 19  Erdgeschoss  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bild 20  Erdgeschoss  
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 Bild 21  Erdgeschoss  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bild 22  Erdgeschoss  
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 Bild 23  Erdgeschoss  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bild 24  Erdgeschoss  
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 Bild 25  1. Obergeschoss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bild 26  1. Obergeschoss 
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 Bild 27  1. Obergeschoss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bild 28  1. Obergeschoss 
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 Bild 29  1. Obergeschoss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bild 30  1. Obergeschoss 
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 Bild 31  1. Obergeschoss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bild 32  2. Obergeschoss 
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 Bild 33  2. Obergeschoss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bild 34  2. Obergeschoss 
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 Bild 35  2. Obergeschoss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bild 36  2. Obergeschoss 
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 Bild 37  2. Obergeschoss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bild 38  2. Obergeschoss 
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 Bild 39  2. Obergeschoss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bild 40  Fenstersicht  
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 Bild 41  Fenstersicht  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bild 42  Dachboden 
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 Bild 43  siehe Bau- und Erhaltungszustand  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bild 44  siehe Bau- und Erhaltungszustand  
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 Bild 45  siehe Bau- und Erhaltungszustand  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bild 46  siehe Bau- und Erhaltungszustand  
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 Bild 47  siehe Bau- und Erhaltungszustand  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bild 48  siehe Bau- und Erhaltungszustand  
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 Bild 49  siehe Bau- und Erhaltungszustand  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bild 50  siehe Bau- und Erhaltungszustand  
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 Bild 51  siehe Bau- und Erhaltungszustand  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bild 52  siehe Bau- und Erhaltungszustand  
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 Bild 53  siehe Bau- und Erhaltungszustand  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bild 54  siehe Bau- und Erhaltungszustand  
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 Bild 55  siehe Bau- und Erhaltungszustand  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bild 56  siehe Bau- und Erhaltungszustand  
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 Bild 57  siehe Bau- und Erhaltungszustand  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bild 58  siehe Bau- und Erhaltungszustand  
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 Wohnhaus 1912  
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 A nbau Garage 1957  
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 Umbau 1980  
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Sonstiges  
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Beilage ./SV -4  
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